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BEGUTACHTUNG: Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Tiroler Elektrizitätsgesetz
2012 geändert wird

Das Land Tirol möchte mit dem vorliegenden Entwurf sicherstellen, dass zukünftig im elektrizi
tätsrechtlichen Bewilligungsverfahren über Stromerzeugungsanlagen eine Prüfung bezüglich mög
licher Beeinträchtigungen der Natur und des Landschaftsbildes unterbleibt, wenn hierfür auch
eine naturschutzrechtliche Bewilligung erforderlich ist, d.h. eine Doppelprüfung ein- und dessel
ben zukünftig Schutzinteresses unterbleibt.

Die Wirtschaftskammer Tirol unterstützt diese Änderung ausdrücklich. In diesem Zusammen
hang weisen wir bereits heute darauf hin, dass bei einer zukünftigen Änderung des Tiroler
Naturschutzgesetzes Projekten der Energiewende ein ,,besonderes öffentliches Interesse"
analog der aktuellen Novelle des UVP-G attestiert werden sollte.

Freundliche Grüße
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